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RS OGH 1995/9/19 10ObS178/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1995

Norm

ASVG §175 Abs2 Z1

Rechtssatz

Ein Arbeitsweg im Sinne des § 175 Abs 2 Z 1 ASVG liegt (unter weiteren Einschränkungen - siehe dazu SSV-NF 6/144)

jedenfalls nur dann vor, wenn er von einem Ort aus angetreten wird, an dem Wohnfunktionen ausgeübt wurden.
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